
Informationsveranstaltung 27. Januar 2026Revision Richtplanung und 
Teilrevision Nutzungsplanung

Herzlich Willkommen!



Agenda

1. Begrüssung

2. Ziele und Anlass der Revision

3. Richtplanung: Verkehrsplan
Fragen

4. Richtplanung:
Aufhebung S+L, öB, Versorgungsplan

5. Nutzungsplanung (BZO):
Vorgaben und Inhalte
Fragen

6. Hinweise zur Mitwirkung

7. Schlusswort
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Ziele der Veranstaltung 
und Anlass der Revision



Ziele der Veranstaltung

• Wir möchten Sie über den Planungsstand informieren. 

• Wir möchten Ihnen die wichtigsten Inhalte der  
vorgesehenen Anpassungen des kommunalen 
Richtplans sowie der kommunalen Nutzungsplanung 
präsentieren. 

• Wir möchten Sie auf die Ihre Mitwirkungsmöglichkeiten 
hinweisen.



Gründe für die Teilrevision

Zahlreiche veränderte rechtliche Grundlagen

▪ Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der 

Baubegriffe (2017); Anpassung Planungs- und Baugesetz 

(PBG) und kantonale Verordnungen

>> Pflicht neue Begriffe in der BZO umzusetzen 

▪ Kantonales Mehrwertausgleichgesetz (2021)

>> Pflicht Regelung in der BZO aufnehmen  

▪ Weitere Anpassungen des PBG u.a. klimaangepasste 

Siedlungsentwicklung (2024)

▪ Revidierter regionaler Richtplan (2021)

Neue lokale Strategien

▪ SES Siedlungsentwicklungsstrategie (2025)



Teilrevision Nutzungsplanung

Regionaler Richtplan

Kommunale Nutzungspläne
Bauordnung, Zonenplan, Kernzonenpläne, Ergänzungspläne (Waldabstand, Gewässerabstand)
Gestaltungspläne, Erschliessungsplan, Quartierpläne, Baulinienpläne

Kommunaler Richtplan

Sachpläne des  Bundes

Kantonaler Richtplan

SIL, RPG, RPV, USG, NHG, LSV, ISOS….. etc.

PBG Klima, MAG

2 Planungssystem

Siedlungsenticklungsstrategie Flurlingen (SES)

KOBI

ISOS



Umsetzung SES



Revision Richtplanung

Kommunaler Verkehrsplan
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Verkehrsplan 1982



Einleitung – Anlass

• Pflicht für Verkehrsplan gemäss § 31 PBG

• Aktualisierung aufgrund des Planungsalters:
heutiger Verkehrsplan dat. 1982

• Aktualisierung der Richtplanung aufgrund 
übergeordneter Planungen (insb. regionaler Richtplan) 

• Aufnahme kommunaler Ziele gemäss 
Siedlungsentwicklungsstrategie (SES)



Stellenwert

• Richtplan ist behördenverbindlich

• Koordination raumwirksamer öffentlicher Anliegen

• Langfristiger Planungshorizont (15 - 20 Jahre)

• Basis für Detailplanungen, Projekte und ggf. 
Raumsicherung

• Auftrag an den Gemeinderat Projekte anzugehen oder 
sich für die festgelegten Ziele einzusetzen.



Bestandteile



Ziele

Die kommunalen Ziele leiten sich aus der Siedlungsentwicklungsstrategie sowie dem 

kantonalen und regionalen Richtplan ab:

• Siedlungsverträgliche Strassenräume gestalten, 

insbesondere entlang der Gründenstrasse – 

mit hoher Aufenthaltsqualität, Sicherheit und guter Einbindung ins Ortsbild.

• Fuss- und Veloverkehr stärken für Alltag und Freizeit, mit 

attraktiven Verbindungen zu Schule, Rhein, Naherholungsräumen und Schaffhausen.

• ÖV-Erschliessung sichern und verbessern, 

inklusive Prüfung zusätzlicher Bushaltestellen 

und guter Anbindung an regionale Netze (S-Bahn via Schaffhausen / Neuhausen).

• Multimodale Erschliessungskonzepte entwickeln, 

abgestimmt auf die Siedlungsentwicklung.

• Qualitätsvolle Übergänge zur Landschaft ermöglichen durch zugängliche 

Rheinufer und gut gestaltete Ortsränder



Inhalte / neue Inhalte

Der Verkehrsrichtplan setzt die Ziele durch folgende Festlegungen um:

• Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) für Gründenstrasse / Ortskern, 

– Neuordnung des Strassenraums, höhere Aufenthaltsqualität, sichere Querungen

– Koordination mit Rheintalplatz / Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschliessung

• Weiterentwicklung der ÖV-Erschliessung

– Option Buserschliessung Zentrum mit neuen Haltestellen Rheintalplatz, Frohsinn

– Verlegung Haltestelle Arova zur optimierten Anbindung des Siedlungsgebiets 

   und Integration des Arova-Areals

• Verbesserungen für Fuss- und Veloverkehr, 

– Lückenschluss Arova–Schaffhausen inkl. Rheinquerung / Schräglift

– Stärkung der innerörtlichen Wege sowie zum Bahnhof Neuhausen

– Sichere Schulwege und Zugänge zu Naherholung / Rhein (8 Rheinzugänge)

• Kombinierte Mobilität / Abstellanlagen

– Bedarfsgerechte Abstellanlagen für Velo, E-Bike, Cargo-Bike, Mikromobilität

– Ausbau Bike+Ride – v. a. am Bahnhof Neuhausen 



Fragen & Anliegen



Revision Richtplanung

Aufhebung Siedlungs- und Landschaftsplan

Plan der öffentlichen Bauten

Versorgungsplan
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Einleitung – Anlass

• Heutiger Planungsstand dat. 1982 und ist veraltet

• Keine Pflicht; eine Aktualisierung wäre aufwändig.

• Andere Planungen und Grundlagen sind vorhanden und 
sind präziser und aktuell

• Der Ermessensspielraum der Gemeinde ist viel kleiner 
geworden 

> Der Siedlungs- und Landschaftsplan, der Plan der 
öffentlichen Bauten und Anlagen und der 
Versorgungsplan sollen darum aufgehoben werden. 



Siedlungs- und Landschaftsplan

• Die Inhalte sind im kantonalen und regionalen 
Richtplan, im SES und im Zonenplan genauer festgelegt

> Aufhebung



Öffentliche Bauten und Anlagen

• Alle öff. Bauten gemäss Richtplan sind bestehend

• Ausser dem Schützenhaus liegen alle in den 
erforderlichen Zonen

> Aufhebung



Öffentliche Bauten und Anlagen

• GEP, GWP etc. geben genauere aktuelle Grundlagen

> Aufhebung
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Teilrevision Nutzungsplanung

Bau- und Zonenordnung



Einleitung – Anlass

• Erfüllung übergeordneter gesetzlicher Vorgaben:
- Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)
- Umsetzung Mehrwertausgleich (MAG)
- Einführung Siedlungsökologie (PBG Klima)
- Umsetzung Darstellungsverordnung (VDNP)

• Aktualisierung / Überprüfung Kernzonenvorschriften 
wegen neuem KOBI und kommunalem Inventar

• Umsetzung Ziele Siedlungsentwicklungsstrategie (SES)

• Klärung und Bereinigung von Unklarheiten aus dem 
Vollzug



Bestandteile

Zonenplan Erg-Plan
Siedlungs-
ränder

Kernzonenplan KB Kernzonenplan KA



Revisionsthemen

• Anpassung Zonenplan:
- Aufzonung Neuhauserstrasse (innere Verdichtung)
- Anpassung Abgrenzung GP Pflicht Gries
- Darstellungskorrekturen (VDNP)

• Anpassung Kernzonenpläne:
- Anpassungen wegen neuem KOBI
- Korrekturen und Darstellungsanpassungen
- Neue Elemente (z.B. Brunnen in KB)

• Bauordnung:
- Harmonisierung Baubegriffe
- Anpassung Kernzonenbestimmungen: insb. Fenster & Fensterläden
- Neue Wohnzone W2.5
- Option Vollgeschoss statt Dachgeschoss in den Wohnzonen
- Differenzierte Erholungszonenbestimmungen
- neue Bestimmung zu Naturgefahren und Gewässerraum
- Einführung Mehrwertabgabe 30%
- Neue Bestimmungen zur Siedlungsökologie



Zonenplan Zonenplan



ZonenplanZonenplan

Brunnengässli:
- GP-Pflicht „Bregelhueb“

bestehend
- Studienansatz vorhanden
- Umbenennung GP Pflicht

Neuhauserstr. (Bregelhueb)
- Aufzonung W2.5
- Innenverdichtung



Übergeordnete Vorgabe

Kantonales Ortsbildinventar KOBI



Kernzonenplan KA

Inv
Inv

Inv



Kernzonenplan KB

Ortsbildtypische und den 
Strassenraum prägende 
Punktstruktur der Bauten
entlang der Gründenstrasse
stärken.



Kernzonenplan KB

Neu zwingende
Mantellinie mit 
Anordnungsspiel-

raum 

Neu zwingende
Mantellinie



Bauordnung



IVHB 
Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der 

Baubegriffe (30 Begriffe) > Kanton Zürich autonomer Vollzug

Einführung IVHB



Um was geht es?

IVHB Idee…

➢Gleiche Sachen sollen in den verschiedenen 
Kantonen die gleiche Bedeutung haben

Beispiel:
Messweise der Gebäudehöhe
in den verschiedenen Kantonen:

Einführung IVHB



Ersatz der Begriffe, neue Messweise

neu: „Fassadenhöhe“                                 – bisher: „Gebäudehöhe“

Einführung IVHB



Ersatz der Begriffe, neue Messweise

neu: „Fassadenhöhe“                                 – bisher: „Gebäudehöhe“

neue Messweise Fassadenhöhe bei Schrägdach

> Gebäude kann ca. 30 bis 50cm höher in Erscheinung treten

Einführung IVHB



Klärung zur Kernzone

2.2.1 «Im Kernzonenplan Rot bezeichnete Bauten» 

2.2.3 «Im Kernzonenplan nicht rot bezeichnete Bauten» 



Klärung zur Kernzone

Ziffer 3.2a Fenster und Fensterläden



Wohnzonen

Innenentwicklung



Wohnzonen

Ziffer 5.1 Neue Wohnzone W2.5 



Wohnzonen

Vollgeschoss zulässig statt
Dach- oder Attikageschoss

Punktstrukturen erhalten gemäss SES

> Nutzung in die Höhe statt in die Fläche
> Terrassenhäuser beschränken

weniger Länge (25m), eine Stufe 
weniger für Terrassenhäuser

Ziffer 5.1.2 BZO Ziffer 9.1.12 BZO 



Einführung IVHB
Heutige Regelung mit Rücksprung Höhe Attikageschoss und 
„Dachaufbauten“ max. 1/3 der betreffenden Fassadenlänge



Einführung IVHB
Regelung nach PBG wenn BZO keine Regelungen enthält
„Dachaufbauten“ max. 1/2 der betreffenden Fassadenlänge

Darum Vollgeschoss zulassen anstelle von 
Einem Dach- oder Attikageschoss



ÖB Zone

Mehr Spielräume für die Schularealentwicklung



ÖB Zone

Mehr Spielräume für die Schularealentwicklung

Neu 5 Vollgeschosse anstelle von 3 Vollgeschossen und 
2 Dachgeschossen; Gesamthöhe ca. 40 cm tiefer



ÖB Zone

Mehr Spielräume für die Schularealentwicklung



Erholungszonen

Differenzierte Festlegungen und Spielräume

Option neues Gebäude 

Flussbad - Badi

Sportanlage
Eggen

Tennisanlage



Parkierung

Reduktionsmöglichkeit aufgrund ÖV Erschliessung



Parkierung

Reduktionsmöglichkeit aufgrund ÖV Erschliessung



Weiteres

mehr Veloabstellplätze

1 Velo
pro Zimmer

Schutz vor Naturgefahren

Objektschutz

Freihaltung des Gewässerraumes



Mehrwertausgleich

Gesetz und Verordnung (MAG / MAV) in Kraft seit 1.1.2021

Kantonal (Einzonungen)
20% -> Fonds/Kanton

Kommunal:
0-40% -> Fonds/Gemeinde
Freifläche: 1‘200 – 2’000 M2



Mehrwertausgleich

Moderater Abgabesatz 30% Freifläche 2’000m2 



Mehrwertausgleich

Moderater Abgabesatz 30% Freifläche 2’000m2 



Siedlungsökologie

PBG Klima: seit 1.12.2024 in Kraft



Siedlungsökologie

PBG Klima: seit 1.12.2024 in Kraft – direkt anwendbar



Siedlungsökologie

Hitze Reduzieren, Versickerung ermöglichen / 
Überschwemmung reduzieren, Biodiversität fördern



Siedlungsökologie

Grünflächenziffer 

40 % in allen Wohnzonen



Siedlungsökologie

Grünflächenziffer
Reduktionsmöglichkeiten für Projektierungsspielraum

• zusätzliche Bäume

• dauerhafte Begrünung von Fassaden

• ökologisch oder lokalklimatisch begrünte 
Dachflächen

• das Schaffen von besonders wertvollen 
Lebensräumen, wie Feuchtbiotope.



Siedlungsökologie

Bäume erhalten Neue Bäume pflanzen

1 Baum /
300 m2 GF



Siedlungsökologie

Standortgerechte Bepflanzung

Naturnahe Umgebungsgestaltung

Vorgarten begrünen

Lichtemission vermeiden



Siedlungsökologie

Siedlungsrand mit Ergänzungsplan 

Offenen durchlässigen Siedlungsrand erhalten

offener Siedlungsrand ✓

geschlossener Siedlungsrand ✗



Ihre Fragen und Anliegen



Ihre Mitwirkungsmöglichkeiten

• Website www.flurlingen.ch seit  16. Januar 2026
→ Unterlagen abrufbar

• Öffentliche Auflage vom 16. Januar bis 18. März 2026
→ Unterlagen liegen auf, Sie können Einwendungen zu den 
Revisionsinhalten machen!

• Gleichzeitig mit der Auflage erfolgt die Vorprüfung beim ARE 
Kanton Zürich

• In der Folge werden die Unterlagen überarbeitet und es muss ein 
Bericht zu Ihren Einwendungen verfasst werden.

• a.o. Gemeindeversammlung Herbst 2026
→ Sie entscheiden.

http://www.flurlingen.ch/


Vielen Dank für Ihr Interesse und

kommen Sie gut nach Hause!

Revision Richtplanung und 
Teilrevision Nutzungsplanung
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